
L T  1 - 3 . 4 . 1 L

Prz 4349/91

Beilage llr 2/92

cesetz über

Der Wiener Landtag hat

GESE!ZENTWURF

die wi-ener pat ientenanwa Ltschaft

beschlossen:

IYiener patietltenatrwal.tachaf t

s 1. zur wahrung und sicherung äer Rechte und rnteressen der
Patienten in a1'en Bereichen des Gesundheitswesens in wien ist
beirn Ant der Landesregierung eine wiener patientenanr4raltschaf t
einzurichten.

Aufgaben

S 2. Die Wj.ener pat ientenanwaltschaft  
hat fofgende

1. Behandlung von BeschvJerden von patienten oder deren
9en  ,

Aufgaben I

Angehör i-

2. Aufklärung von DIängeln oder
3. Ertei lung von Auskünften,
4.  Prüfung von Anregungen,
5. Abgabe von Empfehlungen.

Mißständen,

Prüfnögl ichke iteD

s 3' (1) I{ird die wiener patientenanwaltschaft nit Angelegenhei_
ten des Gesundheitslresens in Wien irn Rahmen der Landes_ oder
Gerneindeverwaltung befaßt (Krankenanstalten, pflegeheine, Ret_
tung und Krankenbeförderung, Angebote und Dienste der staclt
wien irn Gesundheitsbereich etc. ) , haben sie die zuständigen
Landes- und Gerneindeorgane bei Erfüllung ihrer Aufgaben zu unter_stützen. Die Rechtsträger der Einrichtungen sind verpfl ichtet,
der Wiener patientenanr{raltsehaf t auf Verlangen Berichte oder
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Stellungnahnen zu tibermitte).n, Akteneinsicht zu gewähren oder
Auskünfte zu erteilen. In diesen: Angelegenheiten sind gesetzliche
verschwiegenheitspflichten gegenüber der wlener patientenan-
waltschaft nicht wLrksarn.

(2) wird die tclener patientenanwaltschaft nit einer Angeregenheit
des Gesundheitswesens in wien in Rahmen der Bundesvera'altung
befaßt (freipraktizierende lirzte, Apotheken, Däntisten etc. ) ,
sind die betroffenen personen bzw. Einrichtungen einzuladen, zt
den konkreten vorbringen stellung zu nehrnen. Die wiener patien-
tenanwaltschaft hat erforderlichenfalls rnit . internen rnforrna-
t ions- und Beschwerdestel len, bei den freien Berufen auch mit den
gesetzlichen beruf lichen vertretungen zusannenzuarbeiten.

Itiener patieDteDanlralt ( patientenanrrältin )

s 4' zur Leitung der wiener patientenanwaltsehaft ist ein ?riener
Patientenanwalt oder eirre t{iener patientenanwältin zu bestellen.
Die Bestel lung erfolgt nach öffentl icher Ausschreibung durch die
Landesregierung für jeweils fünf Jahre.

IteiEungsfreibeit und verschniegeuheitspflicht

s 5. (1) (verfassungsbestimrnung) Die l{iener patientenanwaltschaft
ist in Ausübung ihrer Tätigkeit unabhängig und weisungsfrei.
Die Bediensteten der wiener patientenannartschaft sind nur an die
weisungen des lriener patientenanhralts (der wiener patientenanwäI-
t in) gebunden.

(2) Die ltiener Patientenanwartschaft unterriegt der Amtsver-
schwiegenheit.
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rätiglreitsbelicht

5 6. Die liiener patientenanaraltschaft hat einen jährlichen
keitsbericht an die Landesregierung zu erstatten, welche
dem Landtag vorzulegen hat.

PersoDal- uDd gacberf,ordterni sse

d i  esen

5 7. Für die
dernisse hat

Bereitstellung der personellen
das Amt der Landesregierung zu

und sachl-ichen Erfor-
sorgen.

Älrgabenfreiheit

5 8.  In Tät igkei tsbereich der Wiener pat ientenanwaltscha f t  s ind
keine Landesverwaltungsabgaben zu entrichten.

S chlu8bestinmungen

S 9. ( t - )  Dieses Gesetz tr i t t  rn i t  l - .  Jul i  1992 in Kraft .

(2) Vorbereitungen für die erste Bestellung
tenanr4ralts (einer l{iener pat ientenanwält in )
chung dieses Gesetzes getroffen vrerden.

eines I t iener pat ien-

können nach Kundna-



Erläuterunqen

zum Gesetz über die Wiener Patientenanlr'altschaft

.  f .  Al lgeneiner Tei l

sourohl in den Diskussionen irn Rahnen der ltiener spitalsreformkom-

rnission aIs auch bei den Beratungen d.T Gerneinderätlichen

Kornrnission zur Erstellung eines Wiener Gesundheits- und Kranken-

anstaltenpLanes kam den Fragen der Gestaltung der Patienten-
rechte und deren Durchsetzung große Bedeutung zu. Der, Patient

i<ann seine Rechte nur einfordern und durchsetzen, hrenn er sie

auch kennt. überdies so1l er die llöglichkeit haben, neben groß-

teils bestehenden innerbetriebf ichen Infornrations- und Beschwer-
destellen verschiedenster Art eine unabhängige Einrichtung zu
kontaktieren, die seine Beschq'erden oder Anreg-ungen prüft.

In diesen sinn enthäIt der t{iener Gesundheits- und Krankenan-
staltenplan 1990 die Forderung nach gesetzlicher verankerung
von weisungsfreien und unabhängigen Patientenornbudsmännern,

die gegentiber spitäIern, Ambulatorien und niedergelassenen Arzten
tät ig werden sol len. Mit dem vorl j-egenden Gesetzentwurf soLl

dieses Vorhaben verwirklicht werden.

Die Konzeption der Einrichtung einer Wiener Patientenanwaltschaft

ist von folgenden crundsätzen getragen:

1.) Es kann davon ausgegangen werden, daß in vieLen Einrichtungen

des Gesundheitswesens in t{ien interne Inforrnations- und Beschwer-
destel-1en verschiedenster Ausgestaltung und Größe bestehen.

Es ist nicht Aufgabe der Wiener Patientenanvraltschaft, diese

Stellen zu ersetzen. Dle Wiener Patientenanuraltschaft ist als

Ergänzung dieser Einrichtungen gedacht. Es ist aber nicht erfor-
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derLich, daß der Patient vor Kontaktierung der lviener patienten-
anwaltschaft einen rnstanzenzug ausgeschöpft oder innerbetrieb-
liche Infornations- oder Beschwerdestellen befaßt haben muß.
Jeder Patient kann sich jederzeit nri t '  seinen Anliegen an die
l{iener Patientenanwaltschaft wenden. Daraus ergeben sj,ch um-
fassende Aufgaben für die Wiener patientenanwaltschaft.

2.) Die Zuständigkeit der Wiener patientenanwaltschaft soLl sich
auf aLle Angelegenheiten und Einrichtungen des cesundheits$resens
in Wien erstrecken. Es sind dies insbesondere spitäIer, AnbuLato-
rlen, Pflegeheirne, Apotheken, Einrichtungen der Hauskranken-
pflege, Rettungs- und Krankenbeförderung, ni.edergelassene Ärzte,
Dentisten, Heba:nnen, freipraktizierende Krankenpflegepersonen,
Angebote und Dienste der stadt wien irn Gesundheitsbereich, Lei-
stungen und Einrichtungen der. Sozialversicherungsträger etc.
Es ist unbestr i t ten, daß die zuständigkeit des Landesgesetzgebers
zur Einrichtung einer wiener patientenanwaltschaft für Angeregen-
heiten der Landes- oder Gerneindeverwaltung gegeben . ist.  Im Be-.
reich der Bundesverwaltung steht den, Landesgesetzgeber diese
hohej.tliche Konpetenz nicht zu. Es mußte daher für diese Angele-
genheiten der Weg eines Selbstbindungsgesetzes nach Art. 17 B-Ve
begangen werden. Zu der aus dieser Verfassungsrechtslage beding-
ten unterschiedlichen Gestaltung der prüfmöglichkeiten der wiener
Patientenanwal-tschaft wird auch auf die Erläuterungen z! S 3
verwiesen.

Die zuständigkeiten zur vol-lziehung der verschiedenen Belange des
Gesundheitsv/esens sind irn verfassungsrecht sehr unterschiedlich
geregeJ-t und für den Patienten nicht teicht durchschaubar. Bei
dieser Ausgangsrage soLL der wi.ener patientenanlraLtschaft auch.
eine zentraLe rnformations- und Koordinationsfunktion zukomrnen.
Kein Patient soll von der l{iener patientenanwaLtschaft nangels
zuständigkeit abgewiesen werden. Dies bedeutet allerdings nicht,
daß dadurch gesetzlich vorgesehene verr^raltungs- oder Gerichtsver-
fahren zur Durchsetzung bestimnter Rechtsansprtiche ersetzt wer-
den. Aber die Yriener patientenanwaltschaft kann auch für diese
Verfahren Infortnation und Beratung anbieten.
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3.) s tega der l{ iener stadtverfassung hat die Volksanwaltschaft
auch ft i r  den Bereich der vervraltung des Landes wien für 'zuständig
erklärt. Diese prüfkornpetenz der volksanwaltschaft wird clurch
die Einrichtung der lliener pätientenannaltschaft nicht berührt.
Dies ergibt sich bereits daraus, daß auch in anderen verlraltungs-
bereichen Beschrrerdeeinrichtungen bestehen, deren Aufgabenberei-
che sich rnit denen der vol-ksaftialtschaft teilweise tiberschneiden,
rn diesern zusannenhang darf etwa auf die Beschwerdekornrnission
in nilitärischen Angel-egenheiten nach S 6 des Wehrgesetzes ver-
wiesen werden.

4.) Erfahrungen. haben qezeigt, daß Infornations- und Beschhrer_
destelLen rnit monokratischer organisationsf orn in der Regel !a-
scher und wirksarner handel-n. Diese organisationsforn solr claher
auch ftir die Wiener patientenanwal,tschaft gewähIt werden; die
I{iener Patientenanwaltschaft solr von t{iener patientenanwalt (von
der wiener Patientenan!,rältin) gereitet Lrerden. Außerden so]r irn
sinn einer bürgernahen verwaltung die Bevölkerung diese Einrich-
tung rnit einer bestinnten person identifizi.eren und nicht ars
anon]4ne Institution erleben.

5.) von einer echten patientenanwaltschaft, die von d.er Bevör.ke-
rung a1s solche angenonmen und anerkannt wird, ist zlJ ervrarEen,
daß sie unabhängig ist und loit Einrichtungen des Gesundheitswe-
sens in Wien in keinern Weisungszusarnnenhang steht. Dies wurde
auch durch die bereits erwähnte Forderung irn l{iener eesundheits-
und Krankenanstaltenpran 1990 nach unabhängigkeit und weisungs-
freiheit unterstrichen. A1s Einrichtung der verr{artung des Landes
wien riräre von der verfassungsrechtslage her ein weisungszusannen-
hang mit dern obersten Organ des Landes, der Landesregierung gege_
ben. Es lrar daher die unabhängigkelt und lieisungsfreiheit der
I{ ienerPatientenanwattschaft nit  einer entsprechenden verfas-
sungsbestimnung irn Gesetzentvrurf zu sichern.
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Finanziel- ler Aufwand:

von der Konzeption her soll der wiener patientenanwaltschaft eine
sehr umfassende Aufgabenstell.ung zukonnen, Es bleibt aber abzu-
narteni in velchem unfang die Dienste der wtener patientenanrrral-t-
sclraft von äer BevöIkerung in Anspruch genonmen Irerden. Von die-
ser Akzeptanz durch die Bevölkerung wird es aber abhängig sein,
wieviele Mitarbeiter für die Erfül-lung der Aufgaben der wiener
Patientenanwaltschaft erforderLich sind. Es können daher derzeit
über den finanziellen Aufsrand für die 

' 
Einrichtung einer wiener

Patientenanwaltschaft keine konkreten Angaben gemacht werd.en.

ff .  Besonäerer Tei l-

den einzelnen Bestinrnungen des cesetzentwurfes
bemerken:

ist folgendes

Z u  S  1 :
Diese Bestirnrnung enthält die zielvorgabe für die wiener patien-
tenanwaltschaft i gleichzeitig wird die umfassend.e zuständigkeit
für aIle Bereiche des Gesundheitswesens in wien normiert. Eine
Aufzählung der wichtigsten Einrichtungen des cesundheitswesens in
llien findet sich in z 2.) im alrgeroeinen Teil der Erräuterungen,

Z u  S  2 :
zur Verwirkrichung der irn s r normierten Zielvorgabe sind der
l{iener Patientenanwaltschaft die in dieser Bestinmung aufgezähl-
ten Aufgaben tibertragen.

Z u  S  3 :
Auf crund der verfassungsrechtsrage sind die KontroLr- und rnter-
ventionsrnögrichkeiten der wiener patientenanwaltschaft unter-
schiedlich zu gestalten. rn Angelegenheiten der Landes- oder
Geneindeverwaltung (Krankenanstarten, pfl.egeheime, Rettungs- und
Krankenbeförderung' Angebote und Dienste der stadt vrien irn ce-
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sundheitsbereich) kornrnen sowohl- Auskunfts- und BerichtspfJ,icht
als auch Akteneinsicht in Frage. Unter den Begriff rrAngebote
und Dienste der stadt wien irn Gesundheitsbereich, sind vor arlern
jene Leistungen und Einrichtungen zu verstehen, welche die Stadt
?tien aLs Träger von Privatrechten erbringt. fm Rahmen der Landes-
oder Gerneindeverwaltung sind gesetz liche Verschwiegenheitspf lich-
ten gegenüber der l{iener patientenanwaltschaft nicht wirksarn.
Dazu ist festzustellen, daB die verfassungsgesetzli.che Verschwie-
genheitspflicht nach g l des Datenschutzgesetzes von dieser Rege-
lung nicht erfaßt ist.
Für Angelegenheiten des cesundheitswesens, deren Vollziehung
Bundessache ist (  freipraktiz ierende Ärzte, Apotheken, Dentisten
etc.),  ist eine derart weitgehende prüfinögl ichkeit nicht gegeben.
Diese Einrichtungen können ledigLich un Informatj,onen bzw. stel,-
lungnahmen ersucht werden. Bei den frei.en Berufen kann allerdings
auch die zusanmenarbeit nit bestehenden gesetzlichen berufri.chen
Vertretungen eine Hil fe sein.

Z u  S  4 :
Wie bereits unter Z 4.) in al lgeneinen Tei l  der Er1äuterungen
angeführt srurde, soll die l{iener patientenanwartschaft nonokra-
t isch organisiert sein. Sie sol l  unter der Leitung des l{ iener
Patientenanwalts (der wiener patieirtenanwältin) stehen. Mit
der öffentlichen Ausschreibung soLI ein. nöglichs! groger perso-
nenkreis angesprochen werden, der fllr die Aufgabe quarifiziert
i s t .

z u  S  5 :
Bezüg1ich der Weisungsfre ihei-t
Z 5.) des al lgemeinen Tei ls der
Sel,bstverständlich unterllegt
der in Art.  20 Abs. 3 B-VG.

lrird auf die Ausftihrungen in
Er1äuterungen verwiesen.

die Wiener Patientenanwaltschaft
nornierten Antsverschwiegenheit.

z u  s  6 :
soerohl die Landesregierung als auch der Landtag sollen Jährlich
über die Tätigkeit der. I{iener patientenanwaltschaft inforniert
hrerden. Mit diesern Tätigkeltsbericht besteht selbstverständlich
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auch die Möglichkeit, verbesserungen sowohl für die verwar-tung
als auch a1lenfal1s für den gesetzgeberischen Bereich anzurecren.

Z u  S  7 :
Die l{iener Patientenanwaltschaft ist eine Einrichtung der verwaL-
tung des Landes wien. Es ist daher Aufgabe des Amtes der wiener
Landesregierung, die personelJ.en und sachLichen Erfordernisse
bere i tzuste 11en .

z u  s  8 :
Jenen Personen, die sich an die !f,iener patientenanv,raltschaf t
wenden, sol len daraus keine zusätzLichen Kosten entstehen. Bezüg_
lich der stenper-gebühren sieht g 35 Abs. 3 des Gebührengesetzes
1957 unter anderern vor, daß die in volksanwaltschaftsgesetz LgB2
enthaLtenen cebührenbefreiungen für schriften auch auf jene
schrif ten anzuwenden sind, die nach gleichart igen landesgesetzl i-
chen vorschriften erforderrich sind. Der vorriegende cesetzenE-
wurf ist eine gleichart ige landesgesetz t iche Vorschrif t ,  da es
sich bei der wiener patientenanwaltschaft urn eine gleichart ige
Einrichtung für das Tei lgebiet rrGesundheitswesenri in wien han-
de1t. Diese Befreiungen von sternpergebühren geJ.ten daher auch für
schriften irn Tätigkeitsbereich der t{iener patientenanwaltschaft.
Für den Bereich der Landesverwaltungsabgaben nußte allerdings
eine entsprechende Befreiungsbestirnmung in den cesetzentwurf
aufgenonmen werden.

zu  s  9 :
Die erste Besterlung eines lJiener patientenanwalts (einer wiener
Patientenanwältin) soll- rasch erfolgen, urn im rnteresse der pa-
tienten die Dienste der Wiener patientenanr^raltschaf t rnöglichst
schnell anbieten zu können. rn diesen sinn solLen bereits nach
der Kundnachung und vor dem rnkrafttreten des cesetzes vorbe-
reitungen für die erste Bestellung getroffen $rerden.


